
Stadt Nienburg (Saale)

B e s c h l u s s v o r l a g e

Öffentlichkeitsstatus:
öffentlich

Grundsatzbeschluss zum Errichten einer Photovoltaikfreiflächenanlage - hier: Bahnhof
Neugattersleben

Keine finanziellen Auswirkungen
Gesamterträge oder -einzahlungen in Höhe von:
Gesamtaufwendungen oder -auszahlungen in Höhe von:

Ergebnisplan Budget/Produkt:
Finanzplan
einmalig laufend
Deckung erfolgt nach § 105 KVG LSA (üpl/apl Aufwand)
Deckung erfolgt im Rahmen des Budgets
Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln soll erfolgen:
durch Verschlechterung des Haushalts (Verringerung Überschuss, Erhöhung Fehlbetrag,

Reduzierung liquide Mittel – siehe Sachverhalt/finanzielle Auswirkungen)
einmalig laufend
durch einen Nachtragshaushalt

Geschäftszeichen: Datum: Drucksache Nr.:
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Beratungsfolge: Sitzungstermin:
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Bau-, Planungs- und Vergabeausschuss der Stadt Nienburg
(Saale)
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Betreff

Finanzielle Auswirkungen?

Mitzeichnung

Fachbereich: Bürgermeisterin
Person: Falke, Susan
Datum: 01.02.2024

Fachbereich: Stabsstelle
Person: Falke, Susan
Datum: 01.02.2024

Fachbereich: Fachbereich II
Person: Bader, Katrin
Datum: 01.02.2024

Fachbereich: Fachbereich I
Person: Jännert, Sabine
Datum: 01.02.2024
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Die Firma Pama UG, Oswaldstr. 3, 04317 Leipzig hat eine Anfrage für die Errichtung einer
Freiflächenphotovoltaikanlage auf ihrem Grundstück in Neugattersleben gestellt.

Das Grundstück ist das ehemalige Bahnhofsgelände in der Gemarkung Neugattersleben – Flur 10
– Flurstück 1021. (siehe Lageplan Verwaltung)

Die Bauleitplanungen sind von den Gemeinden in eigener Verantwortung aufzustellen (§2 BauGB).

Die ausgewiesenen Flächen befinden sich im Flächennutzungsplan im Außenbereich.

Der Vorhabenträger, die Firma PAMA UG, beabsichtigt die Fläche des ehemaligen Bahnhofes und
dem dazugehörigen Schienennetz, für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen
umzunutzen. (siehe Plangebiet Investor).

Für die beabsichtigte Bebauung besteht kein Baurecht.
Um das Vorhaben umsetzen zu können, muss Planungsrecht geschaffen werden.
Dafür ist der Bebauungsplan das richtige Bauplanungsinstrument. Die Initiative zur Einleitung des
Verfahrens geht vom Vorhabenträger aus.
Er verpflichtet sich, das Vorhaben innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen und die Kosten
für das Bauleitverfahren und der Erschließung hierfür selbst zu tragen.

Die zuständige Gemeinde hat das Recht, detailliertere Festsetzungen in Bauplänen anzuordnen.

Alle anfallenden Kosten für die Bauleitplanung sind vom Vorhabenträger zu tragen.

Die schriftliche Anfrage der Pama UG ließ jedoch einige wichtige Fragen offen. Zum einen fehlt es
dem ganzen Projekt in einigen Punkten an Ausführlichkeit.

Zur Ausführlichkeit des Projektes wurde der Investor samt dazugehöriger Fachfirma bereits
mehrmals um die Nachreichung geeigneter Unterlagen ersucht, jedoch sind bis dato keine
weiteren Unterlagen bei der Stadt Nienburg (Saale) eingegangen.

Die Stadt Nienburg (Saale) besitzt die Planungshoheit in ihrem Wirkungskreis und ist nicht
verpflichtet, jedem möglichen Vorhabenträger den Weg zur Planreife abzunehmen.
Eine gegenseitige und einvernehmliche Zusammenarbeit ist von höchster Priorität.

Der positive Ausgang des angestrebten Verfahrens wird durch die Diskrepanzen des
Vorhabenträger gestört.

Der Stadtrat der Stadt Nienburg (Saale) beschließt, dem Ersuchen des o.g. Vorhabenträgers nicht
zu folgen und legimitiert die Verwaltung, dem Vorhabenträger das gemeindliche Einvernehmen zu
versagen.

Fachbereich: Fachbereich III
Person: Dreyer, Sophie
Datum: 31.01.2024

Sachdarstellung:

Beschlussentwurf:

Geänderter Beschluss und Abstimmungsergebnis
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Vorsitzender des Stadtrates (Siegel)

Gremium: Stadtrat der Stadt Nienburg (Saale) Sitzung am: 07.03.2024

Einstimmig Mit
Stimmen-
mehrheit

ja nein Enthaltungen Laut Beschluss-
vorlage


